
Vertrauen ist gut.
Anwalt ist besser.

Am Besten daran denken.

Anschrift:

Rechtsanwaltskanzlei
Ulrich Ernst Büttner

Osdorfer Landstraße 245 b
22549 Hamburg

Tel.: 040 - 86627816
Fax: 040 - 86627818

E-Mail: kanzlei@kanzlei-ueb.de
www.kanzlei-ueb.de

Wir begleiten Sie 
in jedem Fall.

Wie kann ich mich auf das erste 
Gespräch vorbereiten?

Ihr Anwalt ist Ihr unabhängiger Interessenvertreter und Be-
rater. Ihre Anwältinnen und Anwälte schützen Sie vor Fehl-
entscheidungen und Übervorteilungen. Er und seine Mit-
arbeiter sind zur Verschwiegenheit gegenüber jedermann
verpflichtet. Sie können also völlig offen mit ihm reden, Ihre
Anwältin oder Ihr Anwalt hört Ihnen zu. 

Bereiten Sie sich auf das erste Gespräch vor. So fällt es er-
fahrungsgemäß leichter, das eigene Anliegen zu veranschau-
lichen:

1.Notieren Sie in Stichworten, worum es Ihnen geht sowie
alle wesentlichen Fakten.

2.Bringen Sie alle Unterlagen mit, die dabei eine Rolle spie-
len könnten, wie zum Beispiel den Arbeitsvertrag, die Ab-
mahnung oder den Mietvertrag.

3.Machen Sie sich erste Gedanken darüber, welche Auf-
gaben Sie gegebenenfalls selbst erledigen und welche
Sie Ihrem Anwalt überlassen wollen.
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Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser.

Dies gilt nicht nur für den Streitfall: Ihre Anwältin oder Ihr
Anwalt wird Streitereien und Prozesse in Ihrem Interesse oft
verhindern – Sie müssen sie oder ihn nur rechtzeitig hinzu-
ziehen. Ganz gleich, ob für Sie ein Streit durch gütliche
Einigung oder vor Gericht aus dem Wege geräumt wird: Ihr
Erfolg, Ihr Vorankommen – das ist zugleich der Erfolg Ihrer
Anwälte! Und die Basis einer vertrauensvollen Zusammen-
arbeit.

Keine Angst vorm Anwalt!

Auch heute noch scheut so mancher den Gang zum An-
walt. Anwälte gelten als teuer. Doch hier haben viele ein völ-
lig falsches Bild: Fragen Sie Ihren Anwalt gleich zu Beginn
einer Beratung nach den voraussichtlichen Kosten. Das ist
für Sie ein Stück Sicherheit und für ihn selbstverständlich.
Ihr Anwalt oder Ihre Anwältin sagt Ihnen außerdem, ob Sie
Anspruch auf Beratungs- oder Prozesskostenhilfe haben.

Wann zum Anwalt?

Ganz klar: So früh wie möglich! Frühe Beratung hilft, über-
flüssige Prozesse zu verhindern und unvermeidbare Pro-
zesse zu gewinnen. Vorsorgen ist besser als streiten!

Was kann mein Anwalt für mich tun?

Bevor Ihre Anwältin oder Ihr Anwalt nach außen hin Ihre
Interessen vertritt, wird sie oder er zusammen mit Ihnen
Ihre jeweiligen Erfolgsaussichten erörtern, den Umfang sei-
ner Dienstleistung bestimmen und Sie über die voraus-
sichtlichen Kosten informieren.

Unser Kanzleiprofil

Leistungsspektrum 

Als kompetente und individuelle Anwaltskanzlei helfen, be-
raten und vertreten wir Sie u.a. im Bereich

Bankrecht

- Darlehensverträge, Sicherheiten, Grundschulden, Bürg-
schaften

- Bausparverträge
- Umschuldung, Ablösung, Vorfälligkeitsentschädigung,

Zinsberechnungen

Immobilienrecht

- Kaufverträge, Mietverträge 
- Teilungen 
- Bauverträge 
- Zwangsversteigerungen, Teilungsversteigerungen

Kapitalanlagen

- Haftung des Vermittlers und Beraters
- Haftung der Initiatoren
- Haftung der Bank

Wir helfen Ihnen selbstverständlich auch auf allen anderen
Rechtsgebieten.

Manchmal eröffnen sich Möglichkeiten, an die Sie zuvor nicht
gedacht haben.

Gerne kooperieren wir auch mit Kolleginnen / Kollegen, die
einen Spezialisten hinzuziehen möchten. Auch wir empfeh-
len gerne weiter, sobald ein Spezialist gefragt ist.

Termine nach Vereinbarung.

Rechtsanwalt Ulrich Ernst Büttner
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